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WIR LIEBEN ES UNTER DRUCK ZU STEHEN!
Wir übernehmen ihre Druckprojekte:

vom kalenDer bis zur visitenkarte,
vom buch bis zum prospekt.
zuverlässig, professionell
unD absolut pünktlich!
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www.athesiadruck.it

Wir sind qualifiziert, Ihre Produkte auf FSC®- und PEFC™zertifiziertem
Papier herzustellen sowie auf Ihren Wunsch klimaneutral zu drucken.FSC®CO10042

Unfall auf der Baustelle
Der Fall:
Ein Bauarbeiter stieg ohne Helm
und andere Sicherheitsausrüs-
tung auf eine hohe Mauer, um
seinen Mitarbeitern Bretter zu
reichen. Dabei verlor er das
Gleichgewicht, stürzte in die
Tiefe und erlag im Krankenhaus
seinen Verletzungen. Die Staats-
anwaltschaft erhob sowohl ge-
gen den Bauleiter als auch gegen
den Sicherheitskoordinator der
Baustelle Anklage wegen fahr-
lässiger Tötung.

Wie die Gerichte entschieden:

In zweiter Instanz sind beide
Angeklagten vom zuständigen
Oberlandesgericht zu einer be-
dingten Haftstrafe von sieben
Monaten verurteilt worden, wo-
bei dem Bauarbeiter ein Mitver-
schulden von 25 Prozent an der
Verursachung des Unfalles an-
gelastet wurde.

Beide Angeklagten brachten
Rekurs beim Kassationsgerichts-
hof ein. Das Höchstgericht hat
unlängst mit Urteil Nr. 1471 vom
15. Jänner 2014 die Entschei-
dung des Oberlandesgerichtes
annulliert. Es hat die Prozesssa-
che an eine andere Sektion des-
selben Berufungsgerichtes ver-

wiesen mit der Vorgabe, dass bei
der Entscheidungsfindung die
Positionen des Sicherheitskoor-
dinators und des Bauleiters un-
terschiedlich zu prüfen sind.

Der Grund: Aufgabe des Si-
cherheitskoordinators ist es, da-
rauf zu achten, dass die Bestim-
mungen der Ermächtigungsver-
ordnung Nr. 81/2008 – darin
geht es insbesondere um die Ar-
beitssicherheit – eingehalten
werden. Auch wenn er zum Zeit-
punkt des Unfalles nicht auf der
Baustelle war, kann er sich dem-
nach dieser Verantwortung
nicht entziehen. Die Tätigkeit
des Bauleiters indessen be-

schränkt sich in der Regel da-
rauf, für die Umsetzung des Pro-
jektes bzw. des Werkvertrages zu
sorgen. Um in diesem Fall eine
strafrechtliche Haftung des Bau-
leiters geltend zu machen, muss
die Staatsanwaltschaft den rigo-
rosen Nachweis dafür erbringen,
dass auch die effektive Leitung
und Organisation der Baustelle
Gegenstand der Beauftragung
des Bauleiters war. Mangels die-
ses Beweises kann er für etwaige
Unfälle nicht zur Verantwortung
gezogen werden.

Das Höchstgericht hat somit
befunden, dass die Artikel 17 bis
19 der Ermächtigungsverord-
nung Nr. 81/2008 zur Arbeitssi-
cherheit hauptsächlich an Ar-
beitgeber und Sicherheitskoor-
dinatoren gerichtet sind. Wenn
die Bauleiter lediglich für die
Kontrolle und Umsetzung des
Projektes zuständig sind, kön-
nen sie demnach nicht automa-
tisch für die Nichteinhaltung
von Arbeitssicherheitsbestim-
mungen verantwortlich ge-
macht werden.

Der Oberste Gerichtshof hat
bei Unfällen am Bau, auch in
Anlehnung an ähnlich gelagerte
Entscheidungen, nun also die ri-
gorose strafrechtliche Haftung
der Sicherheitskoordinatoren
und der Arbeitgeber bestätigt.
Beim Tod des Bauarbeiters kön-
nen dessen Angehörige bzw. bei
Verletzungen dieser selbst Scha-
denersatzansprüche gegen den
Arbeitgeber oder gegen den Si-
cherheitskoordinator stellen.
Diese dürften über eine Haft-
pflichtversicherung verfügen.
Das gilt auch, wenn über das Ar-
beitsunfallinstitut INAIL bereits
eine teilweise Entschädigung
ausgezahlt wurde.
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* Martin Gabrieli ist Partner der
Kalnzlei Dr. Markus Wenter & Dr.
Martin Gabrieli in Bozen.
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Fälle aus der Anwaltspraxis
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Für die Einhaltung der Arbeitssicherheitsbestimmungen sind in der Regel der Sicherheitskoordinator und der
Arbeitgeber verantwortlich, nicht aber der Bauleiter. Shutterstock/

karinN
Text Box
mit Kanzlei in der Dantestr. 20/b - 39100 Bozen
Tel: +39-0471-980199 | Fax: +39-0471-979554 
E-Mail: info@wenter.it  | Internet: www.wenter.it

mailto:info@wenter.it
http://www.wenter.it
KarinN
Textfeld




